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DOB Koblenz, 14.11.2014
66-Tiefbauamt Tel.: 0261 129 3545
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

AW/0071/2014 
 

Antwort zur Anfrage  
 

Nr. AF/0143/2014 
 
 

Beratung im Stadtrat am 13.11.2014, TOP        öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Anfrage der FBG Ratsfraktion - Poller Florinspfaffenggasse sowie Poller 
Altenhof- 
 
 
Antwort:  
 

1. Elektrischer Poller Florinspfaffengasse - Betriebszeiten 
Die Einfahrt in die "Florinspfaffengasse" aus Richtung "Auf der Danne" ist durch 
Verkehrszeichen geregelt. Eine Andienung kann bis 11:00 Uhr erfolgen. Der 
elektrische Poller soll die straßenverkehrsbehördliche Regelung baulich unterstützen. 
Bisher bestand kein Bedarf, den Poller "Florinspfaffengasse" früher hochfahren zu 
lassen, da die Zufahrten vom "Florinsmarkt" zur "Gemüsegasse" und von der 
"Burgstraße" zum "Paradies" aufgrund der baulichen Gegebenheiten für den 
Verkehrsteilnehmer attraktiver waren. Diese Zufahrten wurden trotz Beschilderung 
häufig befahren. Für den Bereich "Florinspfaffengasse" wurde dies, auch aufgrund der 
„verwinkelten“ Zufahrt bisher nicht festgestellt. 
 

2. Wann wird der für das Jahr 2014 vorgesehene versenkbare Poller in der Straße 
„Altenhof“ installiert? 
Das Haus Altenhof Nr. 17 wurde abgerissen. Es soll dort ein Neubau (Rohbau ca. 
November bis ca. März 2015) entstehen. Für den Bau selbst sowie für die 
Baustelleneinrichtung werden Teilbereiche der Straße benötigt. Da der Poller während 
der Hochbaumaßnahme nicht in Funktion sein kann und durch die Bautätigkeiten eine 
Installation nicht möglich ist, wird der elektrische Poller erst ab etwa März 2015 
errichtet. Die Ausschreibung wurde durchgeführt. Der Auftrag wird demnächst 
vergeben. 

 
 
 


